
Gewinnanspruchsrecht

Das Gewinnanspruchsrecht dient 
dem Schutz von Miterben bei einer 
Hofübergabe unter dem Verkehrs-
wert. Das bäuerliche Bodenrecht 
unterscheidet zwischen dem ver-
traglichen und dem gesetzlichen 
Gewinnanspruch.

Wird ein landwirtschaftliches Gewerbe 
oder Grundstück aus einer Erbschaft ei
nem Erben zu einem Wert unter dem 

Verkehrswert zugewiesen, regelt das 
BGBB, wie der Gewinnanspruch der 
Miterben bei einer Veräusserung fest
gelegt wird. Bei einer Hofübergabe zu 
Lebzeiten, kommt hingegen der ver
tragliche Gewinnanspruch zum Tra
gen. Die Vertragsparteien sind in der 
Ausgestaltung des Anspruches frei, so
fern die Pflichtanteile von Miterben 
nicht verletzt werden. Häufig wird der 
vertragliche in Anlehnung an den ge
setzlichen Gewinnanspruch ausgestal
tet. Der nachfolgende Artikel befasst 

sich mit dem gesetzlichen Gewinnan
spruch.

Auslösung des Anspruchs
Der Gewinnanspruch wird bei einem 
Verkauf der Liegenschaft oder eines Tei
les davon, innerhalb von 25 Jahren, seit 
dem Erwerb zum Vorzugspreis, ausge
löst. Nebst dem Verkauf gilt auch jedes 
Rechtsgeschäft, welches wirtschaftlich 
einem Verkauf gleichkommt als Tatbe

stand für die Auslösung des Gewinn
anspruchs. 

Zudem werden auch die Enteignung, 
die Zuweisung zu einer Bauzone und 
die Zweckentfremdung als Tatbestand 
aufgeführt.

Massgebender Zeitpunkt,  
Fälligkeit und Gewinnberechnung
Ein Tatbestand für die Auslösung des 
Gewinnanspruchs kann sich oft über 

längere Zeit hinziehen. Das Gesetz legt 
daher fest, welches der massgebliche 
Zeitpunkt für die Auslösung des Ge
winnanspruchs ist. Dies ist nicht zu ver
wechseln mit dem Zeitpunkt der Fäl
ligkeit, also der Auszahlung des Gewinn
anspruchs. Auch dieser ist im Gesetz 
geregelt. Weiter regelt das Gesetz auch, 
wie der Gewinn bei den verschiedenen 
Tatbeständen berechnet wird. Die ne
ben stehende Tabelle gibt einen Über
blick zu den Unterschieden der vier 
Tat be stände.

Bei Fragen oder Berechnungen zum 
Gewinnanspruch unterstützen wir Sie 
gerne. Beratungsdienst ZBV: Telefon 
044 217 77 33. n

«Auch eine  
Zweckentfremdung  

löst den Gewinn 
anspruch aus.»

Christian Weber
Beratungsdienst ZBV

Was muss als Gewinn bei einer Hofübergabe geteilt werden? Bild: pixabay
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Übersicht Gewinnanspruchsrecht
Massgebender  
Zeitpunkt

Fälligkeit Gewinn

Verkauf Vertragsabschluss  
(auch Vorvertrag)

Auszahlung  
Verkaufspreis

Verkaufspreis – 
Erwerbspreis 1–4)

Enteignung Einleitung des  
Verfahrens

Auszahlung  
Entschädigung

Entschädigung – 
Erwerbspreis 1–4)

Zuweisung  
Bauzone  
(mit Ausnahmen)

Einleitung des  
Verfahrens

Nutzung als Bauland  
oder 15 Jahre nach  
rechtskräftiger Einzonung

Mutmasslicher 
Verkehrswert – 
Erwerbspreis 1–2)

Zweckentfremdung Berechtigung oder  
Ausführung der  
Zweckentfremdung

Handlung zur  
Zweckentfremdung

20 x möglichen  
Ertrag der nicht 
landwirtschaftli-
chen Nutzung – 
Erwerbspreis 1–2)

 1) Wertmehrende Investitionen in das Objekt können zum Zeitwert abgezogen werden. 
2) Dem Erben steht ein Besitzdauerabzug von 2 Prozent für jedes volle Jahr zu, während dessen er Besitzer der  
 landwirtschaftlichen Liegenschaft war. 
3) Kosten für notwendige Ausbesserungen an landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen können abgezogen werden,  
 sofern die Liegenschaften aus der gleichen Erbschaft stammt und im Eigentum des Erben bleibt. Es werden die  
 notwendigen Ausbesserungen zum Zeitpunkt des Verkaufes sowie die getätigten Ausbesserungen der letzten  
 5 Jahre berücksichtigt. 
4) Beim Erwerb einer gleichwertigen Ersatzliegenschaft kann der Kaufpreis des Ersatzgrundstücks oder des  
 Gewerbes in Abzug gebracht werden.

underwägs vo puur zu puur
Erlebnis, Information und Spass: Am Sonntag, 16. September 2018,  
öffnen zehn landwirtschaftliche Betriebe von 10 bis 17 Uhr ihre Türen  
für Sie. Weitere Informationen unter www.vopuurzupuur.ch.

  underwägs im Bezirk Horgen
  underwägs im Bezirk Horgen

vo puur zu puurvo puur zu puur
Die Bauernfamilien haben für Sie ein interessantes Programm  
vorbereitet. Freuen Sie sich auf einen speziellen Tag mit zahlreichen 
Erlebnissen für Gross und Klein. Ein kostenloser Shuttlebus bringt 
Sie bequem von Hof zu Hof oder geniessen Sie die Landschaft,  
indem Sie sich zu Fuss oder mit dem Velo auf der ausgeschilderten 
Wander- und Veloroute fortbewegen.

Partner der Veranstaltung: Veranstalter:

 Mostkrug-Schieben, Kürbis Ausstellung, Festwirtschaft
 Älplermagronen, Bauernhof-Glace, Öpfelchüächli

Vinzenz Bütler 
Schönenbergstr. 175, 8820 Wädenswil

 Milchflaschenwerfen, Kinderspielplatz, Wettbewerb
 Röstispezialitäten, Bauernbratwurst, Kuchen und Torten

Familie Gachnang 
Maurenmoosstr. 42, 8815 Horgenberg

 Holzschnitzel-Baggern, Showmosten
 Gehacktes mit Hörnli und Apfelmus, Würste, Kuchen 

Roman und Niklaus Gisler 
Rennweg 1, 8816 Hirzel

 Pferdereiten, Schwingen, Festwirtschaft
 Raclette mit Kartoffeln, Gebäckstand, Gemüsemarkt

Margrit und Paul Korrodi 
Moos 3, 8824 Schönenberg

 Melk-Wettbewerb, Biogasanlage, Tret-Traktoren Parcours
 Gerstensuppe mit Brot, Hamburger mit Pommes Frites

Michael und Marco Kronauer 
Hinter Widen 1, 8820 Wädenswil

 Hüpfburg, Bull Riding, Schafe scheren

 Pulled Pork vom Smoker, Schweinehals 48 h mariniert 

Hansheiri Rusterholz 
Egg 21, 8824 Schönenberg

 Schaumosterei, Barfussweg, musikalische Unterhaltung
 Grilliertes Bio-Poulet, Bio-Schüblig, Bio-Crêpes

Bio Oberschwandenhof, Familie Steiner 
Obere Schwandenstr. 18, 8833 Samstagern

 Streichelzoo, Betriebsbesichtigung
 Schweins- oder Kalbsbratwurst mit Pommes Frites

Josef jun. Uhr 
Schafrain 1, 8825 Hütten

 Harassen stapeln, Kindertrampolin, Rund um die Biene
 Happy-Beefburger, Zieglers Mostbröckli, Früchtewähen

Urs Ziegler 
Betrieb Hängerten, 8825 Hütten

 Kinderschminken, Rund um‘s Stroh, Kuhstyling, Kuhmelken
 Raclette mit Brot, Würste vom Grill, Crème-Cornet

Familie Felix Züger & Team 
Segel 12, 8825 Hütten

Der Zürcher Bauer n Nr. 37 n 14. September 20182




